
 

- 18 - 
Amtsblatt 2024_08.Docx 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
FÜR DIE STADT BÜDINGEN 

 – AMTSBLATT –  

Herausgeber: Der Magistrat der Stadt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, 63654 Büdingen 

Die Amtlichen Bekanntmachungen erscheinen in der Regel wöchentlich. Das Amtsblatt kann über den Herausgeber bezogen werden. 

Der Bezug der Printversion erfolgt gegen Entgelt. 

5. Jahrgang    Ausgabetag: Freitag, 23.02.2024  Nr. 08

34 
 
Amt für Bodenmanagement 
- Flurbereinigungsbehörde - 
 
Flurbereinigungsverfahren Ortenberg-Selters 
Verfahrensnummer: VF 2628 
Gz.: 2-BD-05-26-28-01-B-001#006 
  
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Flurbereinigungsbeschluss  
1. Anordnung 
Gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit geltenden 
Fassung wird für die im Flurbereinigungsgebiet 
liegenden Grundstücke der Stadt Ortenberg 
Gemarkung Selters ein vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 FlurbG angeordnet. 
 
2. Flurbereinigungsgebiet 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von 35 
ha und liegt vollständig in der Gemarkung Selters. 
Es umfasst die im Flurstücksverzeichnis (Anlage 1) 
aufgeführten Grundstücke. Die Grenzen des 
Flurbereinigungsgebietes sind auf der 
Übersichtskarte (Anlage 2) und der Gebietskarte 
(Anlage 3) mit einer gestrichelten Linie kenntlich 
gemacht. Die Karten sind keine Bestandteile 
dieses Beschlusses. 
 
3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die 
den Eigentümerinnen und Eigentümern 
gleichstehenden Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer) bilden die 
Teilnehmergemeinschaft. Sie führt den Namen: 

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Ortenberg-Selters“ 

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit Sitz in Ortenberg-Selters. 
 
 

4. Flurbereinigungsbehörde 
Die für die Durchführung der Flurbereinigung 
zuständige Flurbereinigungsbehörde ist das Amt 
für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 
33, 63654 Büdingen.  
 
5. Beteiligte 
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt 
(Beteiligte nach § 10 FlurbG): 

1. als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 
die den Eigentümerinnen und 
Eigentümern gleichstehenden 
Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke. 

2. als Nebenbeteiligte  
  a) Gemeinden und Gemeindeverbände, 

in deren Bezirk Grundstücke vom 
Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden, 

  b) andere Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, die Land für 
gemeinschaftliche oder öffentliche 
Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) 
oder deren Grenzen geändert werden (§ 
58 Abs. 2 FlurbG), 

  c) Wasser- und Bodenverbände, deren 
Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet 
räumlich zusammenhängt und dieses 
beeinflusst oder von ihm beeinflusst 
wird, 

  d) Inhaberinnen und Inhaber von 
Rechten an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an 
solchen Rechten oder von persönlichen 
Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken, 

  e) Empfängerinnen und Empfänger 
neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 
55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen 
Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG) 
und 
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  f)  Eigentümerinnen und Eigentümer 
von nicht zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungskosten 
oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die 
zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
den Grenzen des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken 
haben (§ 56 FlurbG). 

Der Träger der Maßnahme, die Stadt Ortenberg, ist 
Nebenbeteiligter gem. § 86 Abs. 2 Nr. 3 FlurbG. 
 
6. Zeitweilige Einschränkung des 
Eigentums 
Nach § 34 FlurbG gelten von der Bekanntgabe 
dieses Flurbereinigungsbeschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
folgende Einschränkungen: 

1. An der Nutzungsart der Grundstücke 
dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur 
Änderungen vorgenommen werden, die 
zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören. 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, 
Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, 
hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden. 

3. Obstbäume, Beerensträucher, 
Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere 
des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt 
werden, mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden. Andere gesetzliche 
Vorschriften über die Beseitigung von 
Rebstöcken und Hopfenstöcken bleiben 
unberührt.  

Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 
und 2 Änderungen vorgenommen oder Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den 
früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG 
wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dienlich ist. 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 
vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen 
anordnen. 
Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. 
Einschränkungen werden der verursachenden 
Person zur Last gelegt. 

Die Genehmigungspflicht für die o.g. Maßnahmen 
aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften bleibt 
unberührt. 
 
7. Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte 
Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG 
aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb 
von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses 
Beschlusses bei der Flurbereinigungsbehörde 
anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser 
Frist angemeldet, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
Die Inhaberin oder der Inhaber eines o.a. Rechts 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie die beteiligte Person, der 
gegenüber die Frist durch die Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist. 
 
8. Betretungsrecht 
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde 
sind nach § 35 FlurbG berechtigt, zur Vorbereitung 
und zur Durchführung der Flurbereinigung 
Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen 
vorzunehmen. 
 
9. Bekanntmachung 
Der entscheidende Teil dieses 
Flurbereinigungsbeschlusses, das Flurstücks-
verzeichnis (Anlage 1) und die Übersichtskarte 
(Anlage 2) werden in der 
Flurbereinigungsgemeinde Stadt Ortenberg und in 
den angrenzenden Städten Büdingen, Gedern und 
Nidda und Gemeinden Glauburg, Hirzenhain, 
Kefenrod und Ranstadt öffentlich bekannt 
gemacht. 
Gleichzeitig werden der 
Flurbereinigungsbeschluss mit Begründung, das 
Flurstücksverzeichnis (Anlage 1) und die 
Gebietskarte (Anlage 3) gem. § 6 Abs. 3 FlurbG für 
die Dauer von zwei Wochen nach der öffentlichen 
Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten ausgelegt.  
Die Auslegung erfolgt bei dem Magistrat der Stadt 
Ortenberg, Lauterbacher Str. 2, 63683 Ortenberg. 
Die Einsichtnahme kann zu den gegebenen 
Öffnungszeiten der Stadt Ortenberg beim Bauamt 
erfolgen.  
 
Darüber hinaus sind die zur Einsichtnahme 
ausgelegten Unterlagen über die Internetadresse 
https://hvbg.hessen.de/VF2628 abrufbar. 
 
 
 
 

https://hvbg.hessen.de/VF2628
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Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann 
innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden beim 

Amt für Bodenmanagement Büdingen 
- Flurbereinigungsbehörde – 

Bahnhofstr. 33, 63654 Büdingen 
oder beim 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation 

- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Schaperstraße 16, 65195 Wiesbaden. 

 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur 
Niederschrift erhoben werden. Der Lauf der 
Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung.  
Datenschutz 
 
Die Datenschutzerklärung für das 
Flurbereinigungsverfahren kann im Internet unter 
der Internetadresse 
https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen 
werden. 
 
Büdingen, den 09.02.2024 
 
Amt für Bodenmanagement Büdingen  
- Flurbereinigungsbehörde -  
gez. Dr. Schweitzer  
(Amtsleiter) 
 
Anlage 1 
Flurstücksverzeichnis  
Dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen die 
nachfolgend aufgeführten Grundstücke: 
 
Stadt Ortenberg 
Gemarkung Selters 
Flur 3 Flurstücke  38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 
38/8, 39 - 64, 66 - 96, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99 - 
121, 122/2, 122/3, 122/4, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 
126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132 – 
147, 160/3, 161/3, 161/7, 164/1, 170/2, 171, 174 – 
182, 183/3, 184/1, 186/8, 190, 191, 196, 199 – 207, 
208/3, 209/1, 210/10, 211 – 214, 216/4 
Flur 8 Flurstücke 21/21, 21/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2 
Übersichtskarte 
 

 
 
______ 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 
Hiermit lädt der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
Michelau zur Jahreshauptversammlung 
 
am Freitag, dem 22. März 2024, um 20.00 Uhr ein. 
 
Die Sitzung findet in Michelau, im 
Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhausstraße 15  
statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Jahresbericht des Kassenwartes 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 

des Vorstandes 
5. Bericht des Jagdpächters 
6. Verwendung der Jagdpacht und künftige 

Vorhaben 
7. Aussprache und Verschiedenes 

 
Nach §6 unserer Satzung ist jede 
Genossenschaftsversammlung beschlussfähig 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen oder 
vertretenen Genossen. 
 
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. 
Das Essen und die Getränke werden zur 
Selbstbedienung bereitgestellt. 

https://hvbg.hessen.de/datenschutz
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Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich der 
Vorstand der Jagdgenossenschaft Michelau. 
 
Im Namen des Vorstandes 
Reinhold Appel 
1. Vorsitzender 
______ 
 
36 
 
Sitzung des Ortsbeirates Vonhausen 
 
Ich habe zur 17. öffentlichen Sitzung des 
Ortsbeirates Vonhausen der Stadt Büdingen 
eingeladen. 
 
Sitzungstermin: Montag, 04.03.2024, 
   19:00 Uhr 
Sitzungsort: Evangelisches Gemeindezentrum, 
   Ellernweg 21, 
   63654 Büdingen-Vonhausen 
 
Tagesordnung: 
1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2 LGS 2027 und Dorfentwicklung 
3 Benennung von Wahlhelfern für die 

Europawahl am 09.06.2024 
4 Änderung der Nutzungsordnung Grillhütte 
5 Offene Beschlüsse 
6 Anfragen und Mitteilungen 
 
Peter Wiedenhöfer 
Ortsvorsteher 
______ 
 
37 
 
Schutzanordnung des Wetteraukreises 
 
Zeitlich befristete Schutzanordnung zum Schutz 
von Weißstorch, Großem Brachvogel, Kiebitz, 
Zwergtaucher, Reiherente und Graugans im 
Gemarkungsbereich „Au“ in den Gemarkungen 
Hainchen und Düdelsheim 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 und § 3 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in 
Verbindung mit § 43 des Hessischen 
Naturschutzgesetzes (HeNatG) vom 25.05.2023 
(GVBl I. S. 379) erlässt die Fachstelle Naturschutz 
und Landschaftspflege beim Kreisausschuss des 
Wetteraukreises als untere Naturschutzbehörde 
folgende 
 
Anordnung: 
1. Zum Schutz der frei lebenden, streng 

geschützten Arten Weißstorch, Großer 
Brachvogel, Kiebitz, Zwergtaucher, 
Reiherente und Graugans ist das Betreten 
des Feuchtwiesengebietes zwischen dem 

Seemenbach, dem Naturschutzgebiet „Im 
Russland und in der Kuhweide bei 
Lindheim“, dem Weg an der 
Seemenbachbrücke an der Kläranlage und 
den Wegen am südlichen Auenrand in den 
Gemarkungen Düdelsheim und Hainchen in 
der Zeit vom 01. Februar bis zum 15. Juli 
2024 untersagt. 

 
2. Das Betretungsverbot bezieht sich auf die 

Grundstücke: 
Gemarkung Düdelsheim, Flur 26, Flurstück-
Nr. 72, 73, 82 (teilw.), 84, 85, 86, und 
Gemarkung Hainchen, Flur 8, Flurstück-Nr. 
109/1, 109/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 117 
(teilw.). 
Die Flächen sind in anhängender Karte 
schraffiert dargestellt. 

 
3. Handlungen im Rahmen der 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bodennutzung und der Jagd, soweit hierbei 
die geschützten Vogelarten Weißstorch, 
Großer Brachvogel, Kiebitz, Zwergtaucher, 
Reiherente und Graugans nicht absichtlich 
beeinträchtigt werden, sind von dem 
Betretungsverbot ausgenommen, ebenso 
zwingend erforderliche Maßnahmen zur 
Überwachung, Unterhaltung und 
Instandsetzung der vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsanlagen. 

 
4. Die sofortige Vollziehung der Anordnung 

wird gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 der 
Verwaltungsgerichtordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694), im 
besonderen öffentlichen Interesse 
angeordnet. 

 
5. Zuwiderhandlungen stellen nach § 69 Abs. 2 

Ziffer 1 bis 3 BNatSchG eine 
Ordnungswidrig-keit dar. 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 

 
Begründung: 
Weißstorch, Großer Brachvogel, Kiebitz, 
Zwergtaucher, Reiherente und Graugans sind 
streng geschützte Arten nach der Richtlinie 
2009/147/EG des europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung - 
„Vogelschutzrichtlinie“ - Vogelschutz-RL) (ABl. L 
20 vom 26.01.2010, S. 7). 
 
Nach § 44 Abs. 1 Ziffer 1 BNatSchG ist es 
verboten, wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
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verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen (zum Beispiel Eier oder 
Küken) aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 Ziffer 2 BNatSchG ist es 
weitergehend verboten, wild lebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten unter anderem während der 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten erheblich zu 
stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert. 
 
Und nach § 44 Abs. 1 Ziffer 3 BNatSchG ist es 
zudem verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 
 
Nach § 3 Abs. 2 BNatSchG treffen die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden nach pflichtgemäßem Ermessen die im 
Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, um die 
Einhaltung unter anderem der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes sicherzustellen. 
Besondere Maßnahmen zum Schutz frei lebender 
Tiere und der europäischen Vogelarten der 
besonders und streng geschützten Arten oder 
deren Lebensstätten vor Beeinträchtigungen 
können daher in Verbindung mit § 44 Abs. 1 
BNatSchG von der zuständigen 
Naturschutzbehörde im Einzelfall angeordnet 
werden und sind nach Ermessen auf den zum 
Schutz notwendigen Zeitraum zu beschränken. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 
2 Abs. 1 und 2 Ziffer 2a Spiegelstrich aa 
HAGBNatSchG ist die Fachstelle Naturschutz und 
Landschaftspflege beim Kreisausschuss des 
Wetteraukreises als untere Naturschutzbehörde 
die zuständige Behörde für den Vollzug des 
Naturschutzrechts im Wetteraukreis. 
 
Weißstorch, Großer Brachvogel, Kiebitz, 
Zwergtaucher, Reiherente und Graugans brüten im 
Feuchtwiesengebiet zwischen dem Seemenbach, 
dem Naturschutzgebiet „Im Russland und in der 
Kuhweide bei Lindheim“, dem Weg an der 
Seemenbachbrücke an der Kläranlage und den 
Wegen am südlichen Auenrand in den 
Gemarkungen Düdelsheim und Hainchen und 
ziehen dort auch ihre Jungen auf.  
Das Gebiet stellt ein bedeutendes Brutgebiet für 
diese Arten in Hessen und für den Wetteraukreis 
dar. Weißstorch, Großer Brachvogel, Kiebitz, 
Zwergtaucher, Reiherente und Graugans 
reagieren sehr sensibel auf Störungen durch 
Spaziergänger, Erholungssuchende, 
Freizeitsportler oder freilaufende Hunde. Während 
der Reviergründung und der Brut- und 

Aufzuchtszeit können Störungen zur Aufgabe des 
Reviers oder der Gelege führen. 
 
Das Feuchtwiesengebiet zwischen dem 
Seemenbach, dem Naturschutzgebiet „Im 
Russland und in der Kuhweide bei Lindheim“, dem 
Weg an der Seemenbachbrücke an der Kläranlage 
und den Wegen am südlichen Auenrand in den 
Gemarkungen Düdelsheim und Hainchen hat 
durch seine Nähe zur Ortslage Düdelsheim eine 
hohe Bedeutung für die Naherholung. So können 
jederzeit Freizeitsportler, Spaziergänger und 
Hundehalter in diesem Bereich angetroffen 
werden. 
 
Während sich die Mehrzahl der 
Erholungssuchenden auf den umliegenden 
befestigten Wegen aufhält und auch ihre Hunde 
nicht in den Wiesen laufen lässt, sind doch immer 
wieder freilaufende Hunde, Spaziergänger und 
Jogger mitten im Wiesengebiet zu sehen. In den 
zurückliegenden Jahren konnten durch die 
Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege 
beim Kreisausschuss des Wetteraukreises 
regelmäßig erhebliche Störungen der oben 
genannten Vogelarten durch freilaufende Hunde, 
Spaziergänger und Jogger beobachtet werden. 
 
Da auf den umliegenden befestigten Wegen 
jederzeit die Möglichkeit zur Naherholung besteht 
und das Betretungsverbot des 
Feuchtwiesengebietes nur auf den Zeitraum vom 
01. Februar bis zum 15. Juli 2024 beschränkt wird, 
ist es für Spaziergänger, Jogger und Hundehalter 
zumutbar, für den begrenzten Zeitraum die 
Flächen nicht zu betreten und auf diesen Flächen 
Hunde nicht frei laufen zu lassen. 
 
In der verordneten Zeit hat die Sicherung der oben 
genannten Arten ein höheres öffentliches Interesse 
als die ungehinderte Nutzung der Landschaft für 
Freizeit- und Erholungszwecke.  
 
Auf Grund der oben gemachten Ausführungen ist 
eine aktuelle Gefährdung der aufgeführten, streng 
geschützten Vogelarten vorhanden. Die 
Anordnung des Betretungsverbotes ist eine 
unaufschiebbare Maßnahme zum Schutz dieser 
streng geschützten Vogelarten. 
 
Die sofortige Vollziehung der Anordnung liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse und ist 
eilbedürftig. 
 
Zum Schutz der Arten Weißstorch, Großer 
Brachvogel, Kiebitz, Zwergtaucher, Reiherente 
und Graugans ist die Anordnung nach den §§ 3 
Abs. 2 und 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich. 
 
Durch den enormen Freizeitdruck im 
Feuchtwiesengebiet ist eine akute Gefährdung der 
Bruten von Weißstorch, Großer Brachvogel, 



 

- 23 - 
Amtsblatt 2024_08.Docx 

Kiebitz, Zwergtaucher, Reiherente und Graugans 
gegeben. In der Vergangenheit wurden dort 
Störungen, die zur Aufgabe von Bruten geführt 
haben, beobachtet. 
 
Das Feuchtwiesengebiet gehört zum EU-
Vogelschutzgebiet „5519-401 Wetterau“, in dem 
die streng geschützten Arten Weißstorch, Großer 
Brachvogel, Kiebitz, Zwergtaucher, Reiherente 
und Graugans zu schützen sind. Daher ergibt sich 
ein besonderes öffentliches Interesse an der 
sofortigen Vollziehung des Betretungsverbotes. 
 
Zum Schutz der genannten Arten ist daher die 
Anordnung eines sofort vollziehbaren 
Betretungsverbotes in der Zeit der Reviergründung 
und der Brut- und Aufzuchtszeit erforderlich. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb 
eines Monats nach Zustellung schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur 
Niederschrift Widerspruch beim Kreisausschuss 
des Wetteraukreises, Fachstelle 4.1.2 Naturschutz 
und Landschaftspflege, Postanschrift: Europaplatz 
1, Besuchsadresse: Homburger Straße 17, 61169 
Friedberg/Hessen, erheben. Die Frist wird auch 
durch Einlegung beim Fachdienst 1.5 Recht und 
Kommunalaufsicht beim Kreisausschuss des 
Wetteraukreises, Europaplatz 1, 61169 Friedberg 
die den Widerspruchsbescheid erlässt, gewahrt. 
 
Hinweis: 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der Schutzanordnung können Sie die Herstellung 
der aufschiebenden Wirkung des von Ihnen 
eingelegten Widerspruchs beantragen. Einen 
solchen Antrag können Sie an das 
Verwaltungsgericht Gießen, Marburger Straße 4, 
35390 Gießen richten und zwar schriftlich oder 
mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jan Weckler 
Landrat 
 
Karte: Schraffierte Fläche des Betretungsverbots 
vom 01. Februar bis zum 15. Juli 2024 

 
______ 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 
Ich habe zur 58. öffentlichen Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses der Stadt Büdingen 
eingeladen. 
 
Sitzungstermin: Montag, 26.02.2024, 
   19:00 Uhr 
Sitzungsort: Sitzungssaal des Magistrats, 
   Eberhard-Bauner-Allee 16, 
   63654 Büdingen 
 
Hinweis:  
Der TOP 9 (ANSPD/011/2023) wurde vorbehaltlich 
der Terminzusage des potentiellen Investors auf 
die Tagesordnung aufgenommen zwecks 
Vorstellung der Planung. Sofern dieser den Termin 
nicht wahrnehmen kann, entfällt der 
Tagesordnungspunkt.  
 
Tagesordnung: 
1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2 Bericht des Kämmerers über die 

Kassenlage gemäß Begleitbeschluss 6 zum 
Haushalt 

3 Informationen gem. § 8 der 
Haushaltssatzung 

3.1 Sanierung der Stadtmauer am 
Meliorsdamm, Auftragsvergabe der 
Bauleistungen 

3.2 Allgemeine Straßenunterhaltung 2024 - 
Kleinflächen 

4 Informationen gem. Begleitbeschlüssen 
4.1 Glasfaserausbau Büdingen; 

Beweissicherung Altstadtbereich 
5 Städtische Liegenschaften 
6 Landesgartenschau 
7 Energieversorgung 
8 Wirtschaftsförderung 
9 Antrag der SPD-Fraktion, betr.: 

Schulstrasse 30 
10 Haushaltsberatungen - Fragen der 

Fraktionen 
11 Antrag der CDU-Fraktion, betr.: 

Feuerwehrrente 
12 Katzenschutzverordnung 
13 Antrag der ProVernunft-Fraktion, betr.: 

Vorlage der Vereinbarung über 
Losholzlieferung 

14 Antrag des Stv Amann, betr.: 
Beschlussvorlagen SVV in das 
Bürgerinformationssystem 

15 Verschiedenes 
 
Ulrich Majunke 
Ausschussvorsitzender 
______ 
 


